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 Anlage IIHS Nr. 1 GmbH
Grünwald

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A 31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR EUR EUR

A.
I.

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 1.457,00 0,00

1.457,00 0,00
II.

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 24.857.712,12 24.352.727,27
24.857.712,12 24.352.727,27

24.859.169,12 24.352.727,27
B.

1. Sonstige Vermögensgegenstände 376.817,74 276.296,11
376.817,74 276.296,11

II.

483.522,52 213.189,51
860.340,26 489.485,62

C. 24.643,58 29.084,59

25.744.152,96 24.871.297,48

P A S S I V A 31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR EUR EUR

A.
I. 25.000,00 25.000,00

Gezeichnetes Kapital: EUR 25.000,00 (Vj: EUR 25.000,00)

II. 1.465,86 -153.404,72

III. 25.043,35 154.870,58

51.509,21 26.465,86
B.

1. 19.420,00 0,00
2. 18.000,00 20.000,00

37.420,00 20.000,00
C.

1. 25.000.000,00 24.500.000,00
2.

51.509,69 44.494,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 51.509,69 (Vj: EUR 44.494,29)

3. 599.951,90 275.833,68
davon aus Steuern:
EUR 2.792,99 (Vj: EUR 6.870,13)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
EUR 1.017,18 (Vj: EUR 0,00)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 599.951,90 (Vj: EUR 275.833,68)

25.651.461,59 24.820.327,97
D. 3.762,16 4.503,65

25.744.152,96 24.871.297,48

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen

Anleihen

Sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital

Gewinnvortrag

Jahresüberschuss
(Vj. Verlustvortrag)

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 
Guthaben bei Kreditinstituten und 
Schecks

Rechnungsabgrenzungsposten

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände

Finanzanlagen

Umlaufvermögen

 



Anlage II

IHS Nr. 1 GmbH
Grünwald

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

2020 2019
EUR EUR EUR

1. 749,31 0,00
2.

a) Löhne und Gehälter -4.500,00 0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung -544,68 0,00
-5.044,68 0,00

3.
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen -328,00 0,00
-328,00 0,00

4. -134.932,83 -160.098,10

-139.556,20 -160.098,10
5.

1.165.759,52 1.043.322,72
6. 741,49 496,35
7. -981.977,46 -728.850,39

184.523,55 314.968,68

44.967,35 154.870,58
8. -19.924,00 0,00

9. 25.043,35 154.870,58

10. 25.043,35 154.870,58Jahresüberschuss

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Finanzergebnis

Ergebnis nach Steuern

Ergebnis vor Steuern

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens

Ordentliches Betriebsergebnis



ANHANG zum 31.12.2020 Anlage III 
Seite 1 

 

 

 

 

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 
 
Die IHS Nr. 1 GmbH mit Sitz in Grünwald ist unter HRB 231093 im Handelsregister des Amtsgerichtes 

München eingetragen. 

 

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB einzustufen. Der vorliegende 

Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff und 264 ff HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des 

GmbHG aufgestellt. 

 

Angaben die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, wurden im Anhang gemacht. 

 

Der Bilanz wurde das Gliederungsschema nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB zugrunde gelegt. 

 

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 

2 HGB gewählt. 

 

Die Bewertung wurde nach den Vorschriften der §§ 252 bis 256 HGB vorgenommen. Die Wertansätze in der 

Bilanz der IHS Nr. 1 GmbH zum 31.12.2019 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung 

übernommen. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der 

Unternehmensfortführung. 

 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
Die entgeltlich erworbenen Lizenzen und ähnlichen Rechte wurden zu Anschaffungskosten bewertet und 

linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Eine Abwertung am 

Bilanzstichtag war nicht erforderlich.  

 
Finanzanlagevermögen 
 
Die Wertpapiere des Finanzanlagevermögens beinhalten ausschließlich Fondsanteile, die zu 

Anschaffungskosten sowie Anschaffungsnebenkosten (Ausgabeaufschlag) bewertet wurden. Eine dauernde 

Wertminderung zum Stichtag lag nicht vor. 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken 

bewertet. Im Übrigen sind die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zum Nominalwert 

ausgewiesen. 
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Sonstige Rückstellungen werden für Verpflichtungen gegenüber Dritten gebildet, die eine Vermögensbelastung 

darstellen und über deren Höhe oder Zeitpunkt des Eintretens Ungewissheit besteht. Sie sind nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen gebildet. Die 

Bewertung erfolgt auf der Grundlage des Erfüllungsbetrages 

 
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 

 
Angaben zur Bilanz 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Die Forderunen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu 
einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen mit TEUR 23,3 Steuerrückforderungen. 
 
Flüssige Mittel 
 
Die Bankguthaben sind zum Nennwert ausgewiesen. 

 
Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Aufwendungen des Folgejahres die bereits im Geschäftsjahr 

geleistet wurden. 

 
Eigenkapital 
 
Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert ausgewiesen und beträgt 25.000,00 EUR. Der Gewinnvortrag 

beläuft sich auf TEUR 1,4. 

 
Rückstellungen 
 
Die Steuerrücktellungen betreffen Verpflichtungen aus noch nicht veranlagter Gewerbesteuer. Die sonstigen 

Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des 

Jahresabschlusses zum 31.12.2020. 
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Verbindlichkeiten 
 
Die nachfolgende Darstellung zeigt die Art der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeit deren Restlaufzeiten 

und Sicherungsrechte: 

 
Verbindlichkeitenspiegel (Vorjahreswerte 
in Klammer) 

    

      
 Stand Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit 
 31.12.2020 bis 1 Jahr > 1 Jahr 1 bis 5 Jahre > 5 Jahre 
 EUR EUR EUR EUR EUR 
      

Anleihen 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 
 (24.500.000,0

0) 
(0,00) (24.500.000,0

0) 
(0,00) (24.500.000,0

0) 
      

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 

51.509,69 51.509,69 0,00 0,00 0,00 

 (44.494,29) (44.494,29) (0,00) (0,00) (0,00) 
      

Sonstige Verbindlichkeiten 599.951,90 599.951,90 0,00 0,00 0,00 
 (275.833,68) (275.833,68) (0,00) (0,00) (0,00) 
      

 25.651.461,59 651.461,59 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 
 (24.820.327,9

7) 
(320.327,97) (24.500.000,0

0) 
(0,00) (24.500.000,0

0) 

 
 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen mit TEUR 17,8 Verbindlichkeiten gegenüber 
Gesellschafter. 
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit TEUR 2,8 (Vj. TEUR 1,8) Verbindlichkeiten aus Steuern sowie 
mit TEUR 1,0 (Vj. TEUR 0,0) Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit. 
 
Sonstige Angaben 
 
Geschäftsführung 
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch folgende Personen geführt: 

- Herr Friedhelm von Zieten, Aldersbach 

 
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer 
 
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer 

betrug 0. 
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Nachtragsbericht 

 
Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres insofern ergeben, als 

dass die Ausbreitung und die Auswirkung der sog. Corona-Virus-Krise schwer abschätzbar bleibt. Die 

Geschäftsleitung hat hierauf basierend eine Risikoplanung erstellt und passt diese den Gegebenheiten an. 

Eine weitere Abweichung in der Bewertung von Bilanzpositionen wird als nicht erforderlich angesehen; alle 

nicht werthaltigen Positionen wurden gegebenenfalls berichtigt. Die Unternehmensfortführung wird nicht 

angezweifelt.  

 
Unterschrift der Geschäftsführung 
 
 
 
 

  
Grünwald, 28.06.2021    Friedhelm von Zieten 

     Geschäftsführer 
    -einzelvertretungsberechtigt- 
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IHS Nr. 1 GmbH
Grünwald

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

Anschaffungs- oder Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte

Änderung der
gesamten

Stand Stand Stand Abschreibungen Abschreibungen Stand Stand Stand
1.1.2020 Zugänge Abgänge 31.12.2020 1.1.2020 Berichtsjahr i. Z. m. Abgängen 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, 

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 
und Werten 0,00 1.785,00 0,00 1.785,00 0,00 328,00 0,00 328,00 1.457,00 0,00

0,00 1.785,00 0,00 1.785,00 0,00 328,00 0,00 328,00 1.457,00 0,00
II. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens 24.352.727,27 504.984,85 0,00 24.857.712,12 0,00 0,00 0,00 0,00 24.857.712,12 24.352.727,27

Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.352.727,27 504.984,85 0,00 24.857.712,12 0,00 0,00 0,00 0,00 24.857.712,12 24.352.727,27

24.352.727,27 506.769,85 0,00 24.859.497,12 0,00 328,00 0,00 328,00 24.859.169,12 24.352.727,27



 

 

 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die IHS Nr. 1 GmbH, Grünwald 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der IHS Nr. 1 GmbH, Grünwald, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.01.2020 
bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 



 

 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahres-
abschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen in-
terner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 








